
Das PsvcHIATRISCnn TUsTAMENT
Yon Peter I'ehmann

Am 12.12.1996 wor Peter Lehmann zu Gast bei EREPRO und hielt einen Vortrag über das Pati-

ententestament im Rahmen der Weiterbildung zum Psychiatrie-Betreuer (erepro). Wr bringen das

Protokoll der Veranstakung in leicht verönderter Form.

Peter Lehmann hat 1986 Das Buch "Der Chemische Knebet" geschrieben und herausgegebent.

Es beschreibt deutlich und gründlich schcidliche Wirlangen von Neuroleptilm und hat - insbesondere

bei Praktikern in der Psychiatrie - ziemliches Aufsehen erregt. Peter Lehmann war bereits als Himp-

ferischer Verfechter der Rechte Psychiatrieerfahrener namhaft: Ende der siebziger Jahre fi)hrte er

einen Grundsatzprozefi durch alle Instanzen über das Recht auf Afueneinsicht fiir Patienten, der sehr

große Beachtungfand. Gemeinsam mit Tina Stöckle - einigen in Augsburg belannt als Mitarbeiterin

in der Arbeitsgemeinschaft fir psychische Gesundheit - gründete er in Berlin die Selbsthiftgruppe
"Irrenffinsive"2, die viele schockierte, aber ihren Teil zur grölSeren gesellschaftlichen Beachtung

des Selbstverstöndnisses Psychiatrieerfahrener beitrug. Der Referent ist beteiligt an dem Projekt
"Weglou/haur"t in Berlin, das Anfang des Jahres eröffnet hat und ist im Vorstond des Bundesver-

bandes Psychiatrieerfohrenera. Er hat 1997 rwei neue Bücher über Schriden und Risiken aller Psy-

chopharmalm undvon Elehroschocks veröffentlichf , "damit die Betroffenen selber entscheiden kön-

nen, ob sie diese Mittel nehmen oder nicht. Hintergrund ist",- sagt der Autor - "datJ Psychiater

grundsätzlich nie rechtswirlcsam au/klören, von daher sämtliche Behandlungen im Prinzip rechts-

widrig sind, im Grunde genommen lcriminell. Sollten Scltciden eingetreten sein, können diese Infor-

mationen das Wissen liefern, auch fir Juristen, ouch fiir Richter, um möglicherweise Schaden-

s er s atzkla gen dur chzus e tze n. "

Referent: Ich habe mich dem Selbst-

bestimmungsrecht Psychiatriebetroffener ver-
schrieben. Das ist meine wesenrtliche Arbeit.

Es hat schon einige Jahre Tradition, daß im
medizinischen Bereich, zu dem sich ja auch die

Psychiatrie rechnet, Vorausverfügungen ge-

macht werden.
Bekannt ist das Patiententestament, das in

Detrtschland von dem Juristen Uhlenbruck enrt-

wickelt wurde, und anfangs rechtlich sehr um-
stritten war. Wenn Himtod oder ähnliche irre'
versible Hirnverletzungen eintreten, sollten sol-

che Situationem im voraus geregelt sein von den

Menschen, die meinen, es k«innte ihnen einmal
passieren. Zu Beginn haben sich Mediziner
daran nicht gehalten. Es gab dann eine Reihe

von Gerichtsverfahren, dre zalet . eindeutig ge-

sagt habm, Patientelrtestamente sind rechts-

wirksam und für Ärzte verbindlich. Aber diese

Patiententestamente gelt€n fi.ir den medizini-
schen Bereich.

Ich war lange Zert in Berlin in einer Selbst-

hifegruppe aktiv, wir hatten eine Zeitschrift,
"Die Irrenoffensive" und darin haberr wir auch

einmal einen Artikel übersetzt und publiziert
von dem amerikanischen PsychiaGr Thomas

Szas4 den kennen vielleicht einlge, ein sehr

radikaler Psychiatriel«itrker6. Hinterher ist uns

aufgefallen, wir hanen ihn garnicht um Erlaub-

nis gefragt, seinsr Artikel zu übersetzen, haben

uns dann bei ihm entschuldigt, und dann hat er

gleich einen Schwung anderer Artikel geschickt

und gesagt, übersetzt die doch auch alle' Dar-
unter war ein Artikel, der nennt sich im Orig-
nal "The Psychiatric Will-? ako "Der Psychia-

trische Wille". Das war 1982. Übersetzt und

t) Irh*uor,, Peter: Der chemische Knebel. Warum Psychiater Neuroleptika verabreichen, Peter lrhmann Antipsych-

iatrieverlag Berlin. 2. verbesserte Aullage 1990. S. a.: Chemische Knebel, Spiegel Nr. 2311993 S. 83
2) 

krenolfensive e.V. Pallasstr. 12, l}78l Berlin-Schöneberg, Tel.: 030/2151638

') Ut W"hd", Das Weglaufhaus - Zufluchtsort ftir Psychiatrie-Betroffene. Erfalrungen, Konzeptionerq Proble,lne. Berlin,

Peter khmann Antipsychiatrieverlag I 99 I
a) 

Bundesverband Psychiakieerfahrener, c/o Dachverband psychosozialer Hilfsvereinigungen Thomas-Mann-Str. 49a,

53111 Bonn! L"h.u*r, Peter: Schöne Nzue Psychiatrie, Bd. I Wie Chemie und Strom auf Geist und Psyche wirken, Bd. 2 Wie

Psychopharrnaka den Körper verändern. Berlin 1996
a S^o, Thomas S.: The manufactur of madness, Hoeber-Harper, New York 1970. Übersetzung: Die Fabrikation des
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publiziert haben wrr das dann als "Das
Psychiatrische Testament". Die Broschüre, dre
jetzt langst vergriffen ist, hat dresen Diskussi-
onsprozeß rn Gang gesetzt: es mußte doch mög-
lich seln, im voraus, im Zustand der nicht
angezweifelten Normalität eine Verfi.igung nie-
derzuschreiben, an die sich hinterher Psychiater
halten müssen für den Fall, daß sie einen für
psychisch krank und behandlungsbedürftig er-
klären.

Wir haben nicht wie Thomas Szasz gesagt,
man müßte, man kcrnnte, man sollte, sondem
wir haben uns mrt dem Anwaft Hubertus Rols-
hoven zusiunmengesetzt und eine erste Version
entworfen. Es hat 2-3 lahre gedauert, weil wrr
alle Eventualitäten vorher abgeklärt haben. Aus
der Diskussion darüber und aus einer Überar-
bertung, die nach der Einfüürrung des Betreu-
ungsrechts n<tig wurde, ist die j*zige Version
des Psychiatnschen Testaments e,lrtstanden8.

Dieses Psychiatrische Testament ist folgen-
dermaßen aufgebaut:

Am Anfang ist eine Gebrauchsanweisung,
die sagt, was man mrt dem Psychiatnschen
Testament machen kann. Beispielsweise, daß
man erne Vertrauensperson angeben kann, die -
wenn man in eurer Anstalt verschwrmden ist -
zu dem Anwah geht, bei dem das Psychiatri-
sche Testament niedergeschneben und hinter-
legt wurde und dann dafür sorgt, daß diese
Vorausverfi.igung schnell in der Psychiatrie-

Anstalt vorgelegt wird.
Man kann im Psychiatrischen Testament

schreiben, welche Psychopharmaka man will.
Manche Leute sagen, ihnen bekomnrt eher Ato-
sil oder Neurocil - also niederpdente Neurolep-
tika, die weniger Muskelstörungen produzieren.
Sehr viele Leute schreiben rein, sie wollen auf
gar keinen Fall Neuroleptika, sie wollen kerne
Antidepressiva, sie wollen keine Elek-
troschocks. Man kann alles hineinschreiben,
was man will.

Erne weitere M<iglichkeit besteht in einer
"Betreuungsverftigung"e. Sollte der Richter
meinen, es ist eine Betreuung nöig, dann kann
man 'verfügen", wer Betreuer sein soll, ob eine
Person oder mehrere gemeinsam, welche
Zusatzbetreuer einspringen sollen, wenn der
erste nicht anerkannt wird oder absprrngt.
Therapeutisch sinnvoll ist es beim Psychiatri-
schen Testament, daß der Psychiatrieerfrhrene
bzw. der sich Erklärende sich vorher damrt
auseinandersetzen muß, was passieren könnte.
Man kann dann drese Situationen durchspielen
- Verrücktheit, drohende Anstaltsunterbrur-
gung.. Manche merken dann, sie sind alleine,
sie haben überhaupt keine Vertrauensperson
mehr. Sie kommen dann vrelleicht doch auf die
Idee, sich eurer Selbsthilfegruppe anzuschließen
oder eine zu gründen. Oder sich zu ofFenbaren,
Personen anzusprechen und zu fragen, ob sie
ihnen beistehen. Das ist eine sehr srnnvolle

T Szasz, Thomas, S. The psychiakic will - A new mechanism for protecting persons against 'psychosis' and psychiatry,
5.762-770,Irr: American Psychologist, Vol. 37, Nr. 7,1982. Ders.: The psychiatric witt tr. Whose will is it any,raray? S. 344
- 346, kr: American Psychologist, Vol. 38, Nr. 3, 1983

'' Huberhrs Rolshoven, Peter Rudel: Das formelle Psychiatrische Testament: Crebrauchsanweisung und Mustertext. S.
282 - 298, in: Kerstin Kempker, Peter Lehmann (Hg.) Statt Psychiatrie, Peter Lehmann Antipsychiahieverlag Berlin,
1993. Dieses Psychiatrische Testament vertreibt der "Peter Lehmann Antipsychiatrieversan«I, Togostr. 73,13351 Berlin'
im Auftrag des Vereins zum Schutz vor psychiakischer Gewalt für 8,- DM. (incl. Portokosten, Scheck oder Brieftnarken
beilegen). s.a. Das Psychiatrische Testaqent tn: Psychosoziale Umschau 3/93 S. 5 sowie: Anton Steinwolf: Selbstbestim-
mung auch in der Krise. Ein Verhag zwischen Patienten und psychiatrischer Klinik legt die Behandlungsformen fest, in:
Frankfirrter Rundschau v. 10.12.199 4

') s. Langenfeld, Andrea: Vorsorgevollmacht, Betreuungsverftigung und Patiententestament nach dem neuen Be-
treuungsrecht. Hartung Gorre Verlag, Konstanz I994 (7S.-DM!)

Der Cktsverein des Deutschen Roten Kreuz,es hat die erste Zentralstelle llir Betreuungsverftigungan eingerichtet. Hier
werden sämtliche Daten archiviert und ftir den Bedarfsfall bereitgehalten. Jeder Interessierte erhalt einen Vordruck zur
Abfassung seiner Verfügung. Sobald die Verftigung im Archiv erfaßt ist, erhält der Verfügencle eine entsprechende Karte,
auf der alle notwendigen Daten zur Abruf der Verfügung vermer*I sind. FtiLr die Hinterlegung ftillt eine einmalige
Verfitgungsgebti,lr in Hohe von 50.- DM an. Die Betreuungsverfügr:ng kann vom Vormundschaftsrichter und das
Patiententestament von dern behandelnden Klinikarzt abgerufen werden. Die Adresse des Zentralarchivs lautet Deutsches
Rotes Kretz. ftsverein Mainz e.V. Altenauergasse 1, 55116 Mainz, Tel Nr.: 0613l/221117,Fax06311224730. krfo aus
BtPrax 6/96 S. 228

Crrundlegend: Privatautonome Gestaltrurg des Rechtes auf einen autonomen Tod, NJW 1978, 566 ff.
s. a.: Timothy Quill: Das Sterben erleichtern, Knaur-Taschenbuch 84053, sowie: Jtirgor in der Schmitten: Die individuelle
Voratsverftigung, in: Mabuse 109 (SepVOkt. 1997)
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Angelegenheit.

Wenn das Fsychiatrische Testament recht-
lich ordentlich niedergeschrieben wurde bei ei-
nem Anwah, der den Menschen diagnoseunab

hringrg betrachtet, als ko
pleten Menschen, nicht als
psychisch Kranken, dann

wurde das Psychiatrische Te-
stament akzeptiert und
Psychiater haben nicht ge-

wagt, Neuroleptika zvvangs-

weise zu verabreichen.

Was fir die Operation eines narkoti-
Pafi ente n unm i tte lbar einleuchte t,

It auch fiir das sogenannte Psychiatri-
Testament.

besucht, ich habe dann Stationsverbot bekom-
men. Er ist vorzeitig freigekommen, obwohl er
eigentlich zwangsuntergebracht war, wegen
Selbst- und Fremdgefährdung. Das hat die

Psychiater nicht gestört.

Sie haben ihn - man kann
wirklich sagen fast ab-
sichtlich - entwischen las-
sen. Der eigene Anwalt
hat für Zwangsunterbrin-
gung plädiert, die

In BerLn - vor etwa acht Jahren - haben

Psychiater in der Diskussion mit dem Anwalt
von zwangsuntergebraclrteir Psychiatrieerfahre-
nen gesagt: "Außer Neuroleptika haben wir
nichts, diese Leute stören nur auf der Station."
Die Patienten wurden pl<itzlich für gesundet

erklärt und schleunigst wieder hinausgeschickt.

Das war die überwiegende Reaktion auf die

Verweigerung von Neuroleptika im Psychiatri-
schen Testame,nt. Es gab aber Menschen, die

wollüen von sich aus in die Anstah aus Verfol-
gungsängsten oder aus der Befürclrtung, sie

selber efwas anzutun. Sie wollten aber keine

Psychopharmaka. Da mußte teilweise der An-
walt Druck machen und Schadenersatzklagen

und strafrechtliche Korsequenzen androhen für
den Fall, daß diese Letrte nicht aufgenommen

wurden.
Zvle/rrt.war es so: Ein sehr antipsychiatrisch

orientiertes Mitglied rmseres Vereins war unge-

fähr ein Jahr lang manisch-verrückt. Er hat viel
Mist gemacht, seine

Wohnung demoliert
und alles ruiniert. Die
Psychiater durften ihm
keine Neuroleptika ge-

ben. Sie haben dann
versucht, eine Be-
treuung einzurichten.
Der Riclrter hat sich geweigert. Er hat gesagt,

der Wille des Patienten wurde klar geäußert, er

wtirde sich straftar mach€n, wenn er einen

Betreuer einsetzen würde. Der Betreuer würde
sich strafbar machen, w€nn er einer Bdrand-
hmg zustimmen wü'rde, da doch der Wille ein-

deüig erklärt ist. Die Psychiater haben ihn
dann natürlich oft fixiert. Die Leute, die ihn
untersttitzt haben und seine Vertrauenspersonen
waren in der Klinik sehr unbelieb,t, mit de,nen

wurde nicht geredet. Ich habe ihn auch oft
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Psychiater haben sich dagegen gestellt und der

Richter mußte dann die Psychiater verurteilen

zur Aufrrahme - aber sie durften ihm keine

Neuroleptika geben.

Man sieht an diesem Fall, daß die Konstruk-
tion durdraus Sinn macht.

Diese Rechtsauffassung findet sich beispiels-

weise in dem Kommentar "Freiheitsentziehung

und Unterbringung" von Saage, Göppinger.
Das ist ein relativ fortschriü.licher Rechtskom-

mentar. Da steht eindeutig - ich lese das mal vor
- "wenn die Einwilligungsfühigkeit zum Be-
6xldlungszeitpunkt nicht mehr vorhanden ist,
wirkt unter diesen Voraussetzungen die frühere

Erklärung fort."
Was für die Operation eines narkotisierten

Patienten unmittelbar einleuchtet, gilt auch für
das sogenannte Psychiatrische Testament. Wird
die antizipierte (vorweggenommene) Selbstbe-

stimmung über zukirnftrge Behandlung zu den

Akten gereicht, so ist davon auszugehen, daß

der darin enthaltene, gegebenenfalls sorgfähig
bedachte und wirk-
sam erklärte Wille
nicht ohne weiteres
wieder umgestossen
wird. Fehlt eine aldu-
elle und eine frühere
Einwilligunerklärung,
so ist der Wille des

Patienten nach den gesanrte,n Lebenszu-

sammenhängen zu beurteilen, wobei ins-

besondere nahestehende Personen Auskunft
darüber geben kiurnen, wie sich der Patient

nach ihrer Auftssung in der konkreten Situa-

tion verhalüen würde. Hinter dem in der Praxis
allzu häufig herangezogenen Begriffder fehlen-

den Kranlüeitseinsicht versteckt sich oft nicht
mehr als ein eklatanter Verstoß gegen das

Selbstbestimmungsreclrt auf Grund emes Zi'
kelschlusses, die Bdmndlungsvenveigerung ist

7

Tnter dem in der Praxis ollzu hciurtS herangeogenen

der fehlenden Krankhei ts eins i cht verste ch
oft nicht mehr als ein eklatonter VerstotJ gegen

Se lb s tb e s ti m mun gs r e c ht auf Grund e i ne s Zi rke I -
us s e s, di e B ehandlun gsve rw e i ge run g i s t unwi rk-

, weil die Behandlung verweigert wurde.



unwirksam, weil die Behandlung verweigeft
wurde.

Lehnt der Patient eine Behandlung wirksam
ab, so handeh es sich bei der Einwilligung von
Vertretern und Betreuem nicht um eine atsrtz-
liche, sondern urn eine unzulässige stellvertre-
tende Einwilligungserklärung, die zur rechts-
widrigen Zwangsbehandlung führt. Weichen die
Erklärungen, die abgegeben werden von-
einander ab, so gilt alein diejenige des einwilli-
gungsfähigen Patienten.

Die Rechtslage, wie diese Juristen sie hier
beschreiben, ist eindeutig.

Sie betriffi auch Behandlungen nach dem
Betreuungsrecht. Die Wünsche, die in einer
Betreuungsverfügung aus der Zeit vor der Be-
stellung des Betreuers schriftlich niedergelegt
oder anderweitig geäußert worden sind, sind zu
beachten. Die Einwilligungsfühigkeit entwickeh
sich aus der Grundrechtsmülrdigkeit und der
Situatiou des Patisnten, hinsichtlich der Dia-
gnose, der therapeutischen Möglichkeiten
einschließlich aller denkbaren Altemativen und
ihrer jeweiligen Chancur und Risiken vemtinf-
tige Abwägungen zu treffen. Es ist e,lrtschei-
dend, ob er den Wert der von der Entscheidung
betroffenen Güter und Interessen erfassen und
sein Verhalten nach dreser Einsicht richten
kann. Dieses entspricht in der Sache der sog.
natürlichen Einsichts- und Willensfähigkeit aus
dem Straf- und Vertragsrecht. Auf dieses Recht
bezieht sich das Psychiatrische Testament.
In dem Formular des Psychiatrischen Testa-
ments ist eine Erklärung vom Anwah oder von
einer sonstigen Bestätigungsperson vorgesehen,
die besagt, 'der/die Unterzeichnete war zum
ZetQunkt der Abfassung der Willenserklärung
einsichtsfähig'. Es muß kein Psychiater sein. Es
ist allgemein so, daß das Anwätte oder Notare
einschätzen.

Die Erfahrung, dre wir mit dem Psychiatri-
schen Testament gemacht haben, sind Vorer-
fahrungen. Es grbt kein Einzelgesetz, das sagt,
'psychiatrische Vorausverfiigungen, wie das
Psychiatrische Testament sind rechtswirksam'.
Es gibt auch keine Urteile, keine Urteile von
normalen Gerichten oder gar von irgendwelche,n
Berufungsinstanzen.

Wir haben es bisher vermieden, bei Verstö-
ßen, von denen wir erfahren haben vor Gericht
zu gehen, beispielsweise wenn in Westdeutsch-
land - niclt selten in Bayem - Leut€ selbst dann

8

avangsbehandelt wurden, we,nn sie ernen Be-
treuer hafien, der nicht einmal befragt wurde.
Weil wir nicht wollen, daß irgendein Richter,
der keine Ahnung hat, einen stnttigen Fall zu
unseren Ungunsten entscheidet, und alle ande-
ren Riclrter nur dieses Urteil bestätigen, was ja
rn anderen Rechtssituationen oft der Fall ist.

Deshalb warten wir. Und sammeln die er-
folgreichen Anwendungen des Psychiatrischen
Testaments in der Praxis, lun, wenn es wirklich
zum Streit kommt, zu dokumentieren und zu
sagen, 'es ist ja eine Selbstverständlichkeit, daß
viele Juristen und Richter oder auch Psychiater
das Psychiatrische Testament anerkennen'.

Von der juristischen Seite her gibt es keine
Garantie.

Es gibt nur die Praxis mit dem Psych-
iatrischen Testament. Es hängt sehr viel von
den Anwälten ab. Die Anwälte Rolshovem und
Paer Rudel, die zusammen das Psychiatrische
Testament bearbeitet haben, führen Weiterbil-
dungen durch für Unterbringungsnchter und für
Psychiater in den Anstalten. Wir ware,n berm
Vormundschaftsgerichtstag, wo sich Juristen
und alle, die mit Vormundschaftsgerichtssachen
zu tun haben, treffen und haben da Weiterbil-
dung angeboten.

Psychiatrische Testamente grbt es m-
zwischen auch im Ausland, in Österreich und in
der Schweiz, wo ein erstes Urteil vom Genfer
Verwahungsgericht vorliegt, das err Psychiatri-
sches Testament anerkannt hat. In Skandtna-
vien gibt es ein Buch zum Psychiatrischen Te-
stament.

1993 hat der 'Spiegel' groß über das
Psychiatrische Testament berichtet.

In der Folge entstand rn Bethel bei Bielefeld
die sog. Behandlungsvereinbarung. Es ist un-
klar, ob diese andere Art von Vorausverfügung
auf Wunsch der Psychiatriebetroffe,nen oder der
Psychiater entstanden ist.

Es grbt eine ganze Reihe von verschiedenen,
anderen Behandlungsverfügungen. Die Bochu-
mer Willenserklärung, eine elnfache Version,
und eine Stuttgarter Version der Behandlungs-
vereinbarung. Die Scienrtology Sekte vertreib,t
inzrrischen auch sowas wie ein Psychiatnsches
Testament, das muß man wrssen. Es glbt in
Franldurt/Main die Krisenkarte.

Von Psychiaterseite gibt es auch ver-
schiedene Vorausverfügunge,n. Dabei soll rm
voraus die Zustimmung zu erner möglichen
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Behandlung gegeben werden. Also das Gegen-

teil vom Psychiatrischen Testament, damit
schnell und problemlos zurangsbehandeh wer-
den kann.

Anfünglich gab es starke Irritationen zwi-
schen den Gruppen, weil das Psychiatrische
Testament eine einseitige Willenserklärung von
Psychiatriebetroffemen ist vor dem Hintergrund
'Selbstbestimmungsrecht ist keine Ver-
6aldlrmgsrnosse'. Wir sagen was wir wollen
und die anderen haben sich daran zu halten,

während die Behandlungsvereinbarung eine
Vereinbarung ist. Der Psychiatriebetroffene
geht vorher zu den Psychiatem in die Anstalt
und handeh eine Vereinbarung aus, die dann

auch niedergeschrieben wird.
Frtitrer nannte sich diese Konstruktion Be-

handlungsvertrag. Da ist dann nieder-
geschrieben, 'diese Psychopharmaka haben mir
gut getan, jene möchte ich lieber nicht, mög-
lichst keine hochpotenten Neuroleptika, die
Leute sollen mich besuchen kommen dürf:en,

das sind meine Vertrauenqpersonen'. Also in-
zurischen sehr ähnliche Inhatte wie im Psychia-
trischen Testament. Aber es steht sinngemäß

auch drin - und das ist der entscheidende Unter-
schied - 'sollte eine Zwangsbehandhmg ntftig
sein, kann der Psychiater sie durchführen'.

Die eine Gruppe von Menschen will selber
entscheiden, die andere meint, sie mtißte eüvas

aushandeln und erlaubt möglicherweise auch
eine Behandhrng geg€,{r dor eigenen Willen. Das
gab am Anfang Irritationen.

Der Vorstand des 'Bundesverbandes
Psychiatrie-Erfahrener e.V.' hat eine Stellung-
nahme daan erurbefirt undpublüiert, in der das

Positive von beiden Ansätzen herausgestellt
wird; daß es grundsätdich für Psychia-
triebAroffene sinnvoll ist, im Voraus den Fall
des Falles zu regehr. Es wurde abetauch Kritik
geäußert am Behandlungsvertrag, weil das

Wort "\y'erkag" nahelegt, es handele sich um
eine rechtsverbindliche Vereinbarung. Das ist
nicht der Fall.

Es gibt von der Anstalt Bethel ein intemes
Gutacht€n, in dem emdeutig festg€hak€n ist,
daß es kein Rechtsgeschäft ist und daß sich die
Anstah verpflichtet, wenn die Irtrte ausgerastet

sind, dafür zu sorg€n, daß sie ihre Wohnung
nicht verlierqr. Exakt dieser Passus ist dann
allerdings herausgenommen worde,n, weil gege-

benenfalls massive finanzielle Konsequenzen
auf die Anstah hätten zukommen könne,n, wenn
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sie eine Wohnung wiederbeschaffen müßte. Die
Anstahsjuristin meinte, man müsse immer nur
gewisse Möglichkeiten darstellen, damit keine
Rechtsansprüche der Betroffenen ents0ehen.

Der Verband der Bayerischen Bezirke veröf-
fenrtlichte eine Stellungnahme zu der ersten
Behandlungsvereinbanmg mit dem Vorschlag,
eine allgemeine llaftungsausschlußklausel hin-
einzunehmen, die besagt, daß der Betroffene für
alle Schäden, die durch die Behandhrng edst€-
hen, jegliche Regreßansprüche abtritt. Aber
dann meinte Herr Kreuzer vom Verband der
Bezirke aus München selber, das sei juristisch
niclrt durchsüzbar.

Die Behandlungsvereinbarung ist ebenfalls
ein Formular.

Vome kann man eintragen, wer die Veftrau-
€nspersonen sind, auf welche Stationen man
kommen möchte, ob man, wemn die gewünschte

Station voll ist, möglichenveise mit einem Not-
bett vorlieb nimnrt auf dem Flur.

Man regeh die Auftahmesituation: möclrte
man lieber in Ruhe gelassen werden, oder
mdrchte man lieber nicht allein sein. Frauen
können den Wunsch äußern, möglichst vor
weiblichen Mitarbeitemaufgenommen und be-
handeh zu werden. Wie sollen die Ärae mit
Suizidalitä umgehen? Welche Psycho-
pharmaka bisher hilfreich oder nicht hilfreich
waren. Ein Passus lautet: 'Frau/f{err X ist zur
Zert bercrt, folgende Medikamente einzuneh-
men, sofem nach soundsovielen Tagen keine
Besserung eingetreten ist'. Diese Entscheidung
kann allerdings jederzeit widemrfen werden.
Wenn man vorher einer möglichen Zwangsbe-
handlung oder einer Einnahme von Psychophar-
maka zustimmt, aber sich später weigert, werm

man als nicht einsiclrtsfühig gilt, kann argumen-
tiert werden, 'wäre er bei Sinnen, wie frtiüer,
hätte er zugestimmt'.

Daher wilrde ich den oben zitierten Passus

nie unterzeichnen, dem wenn ich jaa sage, ich
will keine Neuroleptika, dann soll das auch so

stehen. Natürlich kann ich - auch wenn ich ein

Psychiatrisches Testament habe - jederzeit mei-
nen Willen ändem, aber der Widemf ist so

leictrt nicht möglich und meine Rechtsposition
ist wesentlich besser, wenn ich vorher klar
gesagt habe 'ich will keine Neuroleptika'.

In die Behandlungsvereinbarung kann man

weiterhin schreiben, welctre Mögliohkeiten der

Hilfe möglichen Zwangsmaßnahmen vorge-
schattet sein sollen, Spaziergang, Rauchen, Ge-
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spräche, Einzelbetreuung usw... Was alles be-
achtet werden soll im Falle von Zwangsbehand-
lungen, also möchte man zuerst fixiert, zuerst
isoliert und darur gespritzt oder zuerst gespritzt
und dann fixiert und dann isoliert werden. Man
kann natürlich auch einen Strich mach€n rmd
sagen, 'das will ich alles rucht'. Möglicherweise
ist dann der Abschluß der
Behandlungsvereinbarung infrage gestellt. Oder
eine Behandlungsvereinbarung wird zwar
abgeschlossen, aber dieser Passus wird von den
Psychiatem in seiner Wirksamkeil bestritten.

Psychiater k<jnnen in die Behandlungs-
vereinbarung schreiben, welche Zwangs-
maßnahme,n sie einsetzen können. Es ist en
Passus enthahen, der besagt, 'das ist keine
Zustimmung im Voraus ztl diesen Maß-
nahmen'. Vorauszustimmungen zu Zwmgs-
maßnahmen sind nicht rechtswirksam. Man
muß immer ztrn Zeiq2unld einer Zwangsbe-
handlung aufgeklärt werden, und dann kann
num zustrmmen oder ablelrnen. Eine Vorausver-
fügung hrlft dem Psychiatriebetroffenen und
dem Psychiater für den Fall des Falles mögliche
Konflikte im Voraus geklärt zu haben. Für die
Leute, die immer wieder rn die Psychiatrie kom-
men, die alleine sind, die keine Selbsthilfe-
gruppe und keinen Anwalt haben, die das, was
nrit ihnen gemacht wird als Hilfe empfinden,
kann es sehr sinnvoll sein, so eine
Behandlrrngsvereinbarung abzuschließen. So ist
es bei den Leuten aus Bielefeld, die die Behand-
Iungsvereinbanrng ausgearbeita haben. Es sind
zum größten Teil integre undnett€ Leut€.
Ich habe mich schlau gemacht, bevor ich herge-
kommen bm und habe mir einen Artikel schic-
ken lassen von Frau Diaz, die diese Behand-
lungsvereinbarung mitentrrickelt hat10. Sie
schrieb, daß es seit 1994 lnzwischen etwa 60
Vereinbarungsgospräche gegeben- hat, davon
sind insgesanrt 55 Behandungsvereinbarungen
abgeschlossen worden mit insgesanrt 46
Psychiatrieerfahrenen.
Das läuft dann meist so ab, daß die Psychiatrie-
betroffenen mit ihrer Vertrauensperson - wenn

erne da ist - in die Anstalt gehen, und mrt dern
zuständigen Oberarzt, der pflegerischen
Stationsleitung und dem zuständigen Mitarbei-
ter des Sozialdrenstes spreche,n und diese Erklä-
rung durchgehen und dann sehen, inwieweit sie
sich einigen können.

Das sind Leute, die allesanrt langdhrige
Psychiatrieerfahrung haben. Auch sie meinen,
daß eine Behandungsvereinbarung therapeuti-
schen Wert hat, weil die Mrtarbeiter in den
Anstahen den Betroffene,n schon im vorhinein
als Menschen - und als vemtinftigor Menschen
- kennenlemen und dadurch Vorurteile abge-
baut werden.

Zentraler Inhalt sind für mich immer die
möglichen Zwangsmaßnahmen. Die Frau Dietz
schreibt, anfangs wurden Behandlungs-
vereinbarungen, bei denen keine Einigung er-
zielt werden konnte mit einem sog. Vorbehah
der Anstah versehen. Beispielsweise bei grund-
sätzlicher Ablehnung aller hochpotenter
Neuroleptika. Das hieß dann: 'Die Klinik behält
sich vor, nach soundsovielen Tagen oder Wo-
chen, wenn keine Besserung eurgetreten ist,
hochpotente Neuroleptika zu verabreichen, wie
Haldol, Glianimon usw'. Nach den ersten
Erfahrungen mit der Behandlung dieser Patien-
ten wurde deutlich, daß von den formulierten
Vorbehalten kein Gebrauch gemacht wurde. Im
Zuge der gegenseitigen Vertrauensbildung ist
die Anstalt inzwischen großzügiger geworden.

Vorbehaltp werden kaum noch formuliert, es

wird intensiver als am Anfang um Kompro-
misse gerungen.

Von den 44 Psychiatriebetroffenen mit girlti-
gen Betrandlungsvereinbarungen waren 20 tn-
zwischen in Anstaltsbehandlung. Sie schreib,t,

alle, auch die Betroffenen würden sich sicherer
fühlen im Umgang mit der Anstalt, weil sie
alles kennear, auch die Mitarbeiler. Sie haben
durchaus beachtenswerte schriftliche Verein-
barungen.

Frau Dietz findet es positiv, daß die Barof-
fenen rechtzeitiger in die Behandlung in die
Klinik kommen. Darüber kann man sich strei-

'o) s. a. Vom Psychiakischen Testament zum Behandhmgsvertrag, Angelika Dietz vom Verein Psychiatrie-Erfahrener in
Bielefeld und Dr. Niels Pörksen, Chefarrt der Psychiatrie in den Bodelschwingh'schen Anstalterl stellen das gemeinsame
Projekt vor. In: Psychosoziale Umschau 2194 5.2 sowie: Angelika Dietz, Barbma Hildebrandt, Niels Porksen, Wolfgang
Voelzke: Vertrauen ist gut - Kontrollierbarkeit ist vertrauensbildend. Über erste Erfahrungen mit der
Behandlnngsverernbarung in Bietefeld, in: Psychosoziale Umschau 4195 S. lz
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ten, ob das gut ist, aber sie sieht es so. Die
Behandlung verläuft dann bei den meisten fast

ohne Zwang. Auch darüber kann man sich

streiten. In einer Anstah ist es sowieso schwie-

rig sich zu wehren angesichts der Machtsitua-

tion.
Es gtbt noch Vereinbarung€n darüber, daß

Gespräche geführt werden in der Krise, über

Nahrungsaufirahme, manche schreiben hinein,

sie mdrchten geme ein wannes Bad, oder lieber

ein Ncbett auf dem Flur mit Blickkontakt zu

den Mitarbeitem. Manche schreiben, sie moch-

ten jeden Morgen einen Liter Milch, oder sie

möchten, daß man sich mit ihnen auf englisch

unterhäh, weil sie denken deutsch geführte Ge-
spräche kölrnten abgehört werden. Es ist natür-
lich sirmvoll solche Dinge abzumachen, ob in
einer Behandlungsvereinbarung oder in einem

Psychiatrischen Testament, wenn Psychiater

sich im Fall des Falles daran halten.

Zula* schreib,t Frau Dietz, ein Problem

emtstehe dann, wemn die Betroffenen nach Ab-
schluß der Behandlungsvereinbarung ihren Wil-
len ändem. We,trn der aktuelle Wille von der

Vereinbarung abweicht, wird der Oberard hin-
zaprßgen und es würde neu dislnrtiert. Nattir-
lich ist es schwierig, w€nn man zuerst zustimmt
und dann sagt, man will doch keine Neurolep-
tika. Oder auch, wenn man vorher sagt, ich

mirclrte lieber keine, und hat dann doch solche

Angst vor irgendwelchen verrückten Ideen, daß

man unbedingt alle Neuroleptika m(rhte. Klar
ist, daß bei beiden Arten vm Vorausverfügung
nie alle Eventualitäten abzudecken sind.

Willensäußerungen sind immer möglich, es

ist möglich, daß das Stationspersonal sich än-

dert, daß in dem Fall die Vorausverfügung einer

Behandlungsvereinbarung schwer durchzuset-

zen ist. Insofem ist alles nur ein Schriü mit
Naclrteilen oder Vorteila nt einer besseren

Rechtsstellung des Patiemten, zu rnehr Ver-
ständnis in Anstalten. Es ist Sache der Betroffe-
n€n zu entscheiden, welche Art vm Vorausver-
ftgung sie machen wollen, um welche Art von

Psychopharmaka oder smstiger Behandlung zu

bekomme,n oder nicht zu bekommen. Dieses

Selbstbestimmungsrectrq an dem es bisher man-
geh, in dieWege zu leiten und fundierter durch-
anse/rzm.,kmnen beide Arten von Vorausverfü-
gung versuchen.

Teilnehmerln: In Berlin gibt es sioher meh-

rere psychiatrische Krankemhäuser. Werm ich
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mich als Betreuerin mit den fuzten streite,

damit der KIieft keine Psychopharmaka be-
kommt, dann könnte es gut sein, daß der auf der

Station deshalb massive Schwierigkeiten be-

kommt. Hier in Augsburg haben wir keine Aus-
weichmöglichkeit in eine andere Klinik, wir
müssen in der einen bleiben. In Berlin oder in
Milrchen ist das leichter, da kann rüm sagen,

der Patient komnrt in eine andere Klinik, viel-
leicht haben wir da mehr Glück.

Referent: Es gibt in Berlin einzelne Anstal-

ten, die müssen aufirehmen. Berlin ist quasi

sektorisiert, es gibt Anstalten, die sind zustiin-

dig für bestimrnte Bezirke, die müssen die

Leute aufirehmen.
Es gab einen Psychiater in Berlin, einen

leitenden Stationsarzt, der gesagt hat, daß in
seiner Einrichtung Psychiatrische Testamerüe

ohne Werur und Aber akzrptiert werden. Aber
diese Anstah ist im Rahmen des Bettenabbaus

geschlossen worden, Soviel Auswahl haben Sie

in Berlin also nicht, wo Sie die Leute unterbrin-
gen können.

Wenn in Augsburg mit dem Psychiatrischen

Testament gar nichts geht, dann muß es durch-
gesetzt werden mit Anwähen, so daß die

Psychiater Angst bekommen, daß sie hinterher

verklagt werden, wegen Körperverletzung.

Teilnehmerln: Ich habe einen Fall gesehen,

der ist zur reinen Farce geraten, auf der einen

Seite Rechtsanwah, Betreuer und das Umfeld,
das daran interessiert war den Betroffenen in

die Anstah zu bringen für immer. Die feiem

Triumphe noch und nticher, was karm der Be-

troffene dann machen?

Referent: Wenn schon der eigene Anwalt
gegen einen ist, dann noch einen anderen An-
wah zu finden, der gegen einen Voranwalt an-

triü, ist schwer und für Psychiatriebetroffene

besonders schwer. Werm man zum Anwah g&t
und sagt, 'ich hatte schon einen', dann sagt der

womöglich 'geh zurück zu dem ersten'. Ich

weiß nicht, ob es Anwaltskammem gibt, wo sie

sich hinwenden k«innen.

Teilnehmerln: Es geht ja sorrvieso, weil es

unter Privatrecht läuft, ins Geld; jemand, der

überhaupt kein Geld hat, kann gar kein Recht

metrbekommen.
Referent: Diese juristischen Fragen mtißte

ein Anwah besser beantworten kdurnen. Das

Psychiatrische Testament kostet 0 bis 200 DM,
der Anwah kann relativ frei entscheiden. Wie
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preiswert und kostengi.furstig man Anwälte fin-
det, die einen vor Gericlrt gegen Psychiater
vertreten, das weiß ich nicht. Es gibt sicherlich
überall bei den Gerichten Beratungsstellen. Es
gibt auch Prozeßkostenhilfe.

Teilnehmerln: Als ich das l*ze Mal m
diesem Kreis und zu diesem Thema hier war,
war der Tenor, es gibt in und um Augsburg
keinen Anwah, der mit Psychiatrischen Testa-
menten Erfahnrng hat. Wenn sich das geändert
hätte, würde ich mich freuen, wenn mir jemand

etwas sagen kömte.
Zweitens, wenn ich in das Bezirks-

krankenhaus gehe und mit dem Psychiater was
aushandle, zu wem gehe ich denn dann? Wenn
ich zum Oberarzt gehe, zu welchem Oberar*?
Es gibt ja viele Statioren. Zum Klinikdirektor
Schmaus werde ich wohl nidrt vorgelassem.

Referent: Zur ersten: Es ist überall ein Pro-
blem, vemünftige AnwäIüe zu finden. Wenn es

einen Anwalt mit Interesse für diese Fragen
gibt, rennen alle Psychiatriebetroffenen notge-
drungen zu dem. Der verdient dann relativ we-
nig und mactrt nach larz.er Zert drcht und verla-
gert seine Tätigkeit auf ein anderes Gebiet, wo
er besser verdient. Diese Erfahrung haben wir
in Berlin mit guten Anwälüen gemacht.

Der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrer
plant eine Kartei mit Anwätten aufzubauen.
Gleichzeitig gibt es die Vereinigung Psychex,
die in der Schweiz entstand. Sie wurde jetzt
auch in Deutschland gegdhrdet, auch mit der
Absicht eine Gruppe von Anwätten in garu
Deutschland zu finden. Sie könnte,n mir jdrt
verratfl4 wen aus Augsburg wir auf diese Liste
nehmen sollten, um im Fall des Falles psychia-
triekritische Anwätte nennen zu können.

An wen sich in der Klinik wenden? Ich weiß,
daß in Bayem die Diskussion in irgendwelchen
Gremie,n stattfindet, ob B&andhmgsvereinba-
rungen machbar sind. Ich bin aber nicht beson-
ders auf dem laufend€n. Offenbar ist die Situa-
tion in Bielefeld insofem anders, als auch
Mitarbeiter dieser Anstah ein großes Interesse
am Zustandekommen einer Vereinbaruag hat-
ten, und sich als Ansprechpartner geradezu

habeer. Wenn die Psychiater hier gar
nicht in der Lage sind mit Ihnen zu redan, und
als Mensch Ihre Wtirsche und Sorgen wahrzu-

nehmen, dann wäre ein Psychiatrisches Testa-
ment, eine einseitige Willenserklärung sinnvol-
ler. We,nn aber auch kein Anwah da ist, dann
würde ich auswandem.

Teilnehmerln: Ich werde sicher her-
ausfinden, mit wem ich reden kann, aber wenrn

es wirklich dazukomnrt, dann weiß ich nicht, ist
der Verhandlungsparürer im Fall der Einwei-
sung noch auf der Station, oder ist er in einer
anderen Klinik. Fti{rh sich dann noch irgendje-
mand gebunden an die Unterschrift, die geleistet
wurde?

Referent: Das wird sich zeigen, eigentlich
müßte der Verhandlungspartrrer der Klinik da-
für sorgen. Wemn er einigermaßen zugänglich
ist, dann wird er das Problem erkennen und
sagen, gut, für den Fall des Falles reiche ich das
rüber.

Teilnehmerln: Das kann man auch schrift-
lich festhalten als Teil der Vereinbarung, daß
der Klinikmitarbeiter verpflichtet ist, die Ver-
einbarung weiterzureichen.

Referent: Sicher, man kann ja hinein-
sclreiben, was man will.

Teilnehmerln: Ich habe gdrört, daß man
hineinschreiben kann, auf welche Station man
will, da kann man sich ja die Station aussuchen,
wo dieser Arzt zuständig ist.

Referent: Sie können hineinschreibe,n, was
Sie wollen, ob sie es dann bekommen ist eine
andere Sache, Es ist eine Goodrvill-Aktion auf
beiden Seiten, w€rul es emst gemernt ist auf
Seiten der Psychiater, hatte,lr die ja auch ange-
boten, ein Notbeü auf dem Flur aufzustellen,
nur damit man auf der gewtitrschten Station
sein kann. So etwas schreiben die manchmal
hinein.

In Bielefeld hat eine gaoze Gruppe mit den
Psychiatem verhandelt. Wenn man als Gruppe
auftriü hat man natürlich einen besseren Staü4
als wenn man als einzelner hinkomnrt und sagt,
'bitte, ich möchte daß jemand mit mir redet'. Es
gib,t auch den Bundesverband Psychiatrie-
Erfthrener'r, da es immer schwerer ist alleine
etwas durchzusetzen, man muß sich or-
ganisieren, auch und gerade als
Psychiatriebetroffener.

Teilnehmerln: Muß dabei nicht der Direktor
zustimmen?

rr)Bundesverband 
Psychiatrie-Erfahrer e.Y., clo Dachverband psychosozialer Hilfsvereinigungen, Thomas-Mann-Str. 49a,

53111 Bonn
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Referent: Die Direktoren sind irgendwie ern-

verstanden, aber sie wollen auch diese Klausel,
daß sie abweichen können. Sie müssen eine

Zwangsbehandlung immer begri.inden, was sie

im Prinzip mit Alhgemeinplätzsr leicht körmen,

von daher ändert sich dadurch ihre Rechtslage

nicht besonders. Natürlich ist der Begri.in-

dungsarang dann etwas differenzierter. Die
Arae tun sich schwer mit jedem §tück Papier,

mit jeder schriftlichen Fixrerung von irgend
etwas. Das ist für den Psychiater so schlimm
wie für den Teufel das Weihwasser. Jegliche
Klarheit ist eine Einschränkung, bisher haben

sie wirklich die absolute Maclrt und kümen
machen, was sie wolle,n.

Teilnehmerln: Wir hab€n gesagt, wrr wollen
drei Dinge: eßtens soll dieser Be-
handlungsvertrag vertrauensbildend sein, dann

soll er Information liefem und dann soll er auch

eine Einschränkung sein. Das wollen wir nicht
ausklammem.

Referent: Ja, natürlich. Jede Vereinbarung

soll beiden Seiten nutzen. Bisher haben die

einen die ganze Macht und sollen nun etwas

abgeben. Da tun sie sich natürlich schwer. Man
muß den Leuten in Bielefeld und auch den

anderen zugute hahen, daß sie weggekommen
sind von diesem irreführenden Begriff
"Behandlungsvertrag", denn es ist im Grunde
eine unverbindliche Vereinbarung, die davon

lebt, daß beide Seiten einen guten Willen haben

und sich bemühen, das Abgemachte auch einzu-
halten.

Teilnehmerln: Ein Gege,nargument der Di-
rektoren ist, daß das alles zuviel fubeit macht.

Referent: Na ja, wenn man sich das normale
Aufrrahmeblaü der Krankenhäuser ansieht, das

sind oft 10-20 Seiten, die man ausfüllen muß,
sie haben immer irgendwelche Vonvände. Die
möglichen Gegenargumente sind vielfältig.

Wemn Ihr das machen wolh, 
-müßt Ihr sie

überzeugen, möglicherweise auch mit den Er-
fahrungen aus Bielefeld: kein Streit mehr bei
der Aufirahme, was ihnen ja vielleicht auch
zugute komnrt. Arzte sind nämlich nicht nur
Sadisten, die unbedingt zwangsbehandeln wol-
len, es sind einige sicher zufrieden, wenn sie

ihre Psychopharmaka so losbekommen, ohne

Streit, so daß nicht Mord und Totschlag
herrscht. Ernige sind immer vemünftig, an die
muß man appellieren.

Teilnehmerln: Würde es reichen, wenn ich
morgen in das Bezirkskrankenhaus gehe, zu
meinem Ard., zu dem ich Vertrauen habe, und
mit dem einfach so ein Testament aushandle?

Referent: Ein "Testament" ist eine einseitige
Willenserklärung. Sie erklären etwas, die
Psychiatrie ist ein Dienstleistungsuntemehmen,

die hat sich daran ^t halten. Die
"Behandlungsvereinbarung" ist das, wobei der
andere zustimme,n muß, sonst ist es keine Ver-
einbarung. Da gibt es diese Formulare aus

Bielefeldt2, da mi.ißten Sie nur aus "Bielefeld"
"Augsburg" machen und dann hingehen und

sehen, ob sie mit dem Psychiater klarkommen.
Wenn diese Diskussion in Augsburg schon
stattfindet, hat der Arzt vielleicht Angst, daß er
die Position seiner Kollegen im Voraus aufgibrt.

Ich weiß nicht, wie der Verhandlungsstand zur
Zert i$, ob er überhaupt noch &ei entscheiden

kann oder sich gebunden fühh an einen Stan-

desdthrkel oder so etwas.

Teilnehmerln: Kann der Behand-
Itrngsvertrag mit jedem Ar4 im Krankenhaus
geschlosse,n werden, oder muß das der Chefarzt
sein?

Referent: Das ist ein grundlegendes Pro-
blem. Beim Psychiatrischen Testament geben

Sie eine Willenserklärung ab, alle haben sich

daran zu halten. Bei dieser Behandlungsverein-

barung müssen Sie quasi mit allen in Frage

kommenden Abteilungen oder Anstahen diese

Verernbarung neu trefFen, oder es ist ein
Psychiater zuständig für alle, oder übemimrnt
das Aushandeln mit einer anderen Station. Ich
karm es Ihnen nicht sagen, das Problem ist
technisch sicher zu lösen, aber es ist ein Pro-
blem.

Teilnehmerln: Flaben Sie Erfahrungen, wo
sich engagierte Laien einmischen, oder bleibt
das letztendlich immer Experten überlassen?

Referent: Die engagierten Laien, die sog.

Laien, die körmen natürlich in vrelfältiger Weise

aktiv werden. [st diese Frage auf die Behand-

lungsvereinbarung bezogen oder überhaupt auf
die Stärkung der Psychiatriebaroffenen?

rz;s. Kopie der Behandlungsvereinsbarung aus Bielefeld im Anhang
rl Uta Wehde: Das Weglaufhaus - Zulluchtsort ftirr Psychiakie-Betroffene. Erfahrungen, Koueptionen, Problerne, Peter

Lehmann Antipsychiatrieverlag, Berlin 1 99 I
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Teilnehmerln: Auf beides.

Referent: kr Berlin haben wir einor Verein
zum Schrrtz vor psychiatrischer Gewah gegrih-
det, wir, das sind Psychiatriebetroff€,ne und
sogenannte Laien und Angehörige. Wir haben

vor ein paar Jahren eine Millionenspade be-
kommen zum Ankauf des Weglauflrauses, das

war auch ein sogenannter Laie, desse,n Sohn ist
in der Psychiatrie ums Leben gekommen. Die
Psychologin IJta Wehde, deren Bruder sich

unter psychiatrischer Behandlung das Leben

nahm, hat ein Buch geschrieben über das Weg-
lauftrausr'. Wir haben einm sehr schönen Ver-
ein, gemischt, Betroffene und Nicht-Betroffene,
wir haben das Psychiatrische Testament

weilere,ntwickeh, das Weglaufltaus geplant, wir
reisen und machen politische Aktivitäten zu-
safirmen. Ein Teil der Vereinsmitglieder ist ak-
tiv im europäischen Rahmen. Ich bin Mitbe-
grthrder und Mitglied bei Psychex in der
Schweiz, einem Verein, der auch in "Statt
Psychiatrie" beschrieben ist", der gemeinsam

mit Anwähen und liraen Psychiatriebetroffene
aus der Anstah holt, der hilft bei der Wiederein-
gliederung und auch bei Schadensersatzklagen.

In der Schweiz gab es ein erstes Urteil, das

durch Psychex durchgesetzt wurde. Dem-
zufolge hat ein Mann, der 24 Jahre in der
Psychiatrie war, weil es absolut unbegründet
war, 120.000 Franken für die 2 fotmal rechts-
widrigen Jahre der Unterbringrmg bekommen.

Es grbt in Kassel dre Initiative Psychiotriestif-
tung v@. Ro Elfert. Man kann sicher auch in
Augsburg vieles machen als Gruppe, ob Sie
dann die Behandlungsvereinbarung propagieren
oder Psychiatrische Testamente oder scnst et-
was oder sich mit Psychiatriebetroffenen zu-
sammentun und eine Gruppe gründen, um deren
Rechtsposition zu verbessem oder eine alüerna-

tive Einrichtung vielleicht mit Beratungsstelle
einzurichten, das liegt an lhnen. Sie können
auch Pate vom Weglauflraus in Berlin werden.
Pat€n sind die Leute, die durch kleine regelmä-
ßige monatliche Beträge unser Manko ausglei-

chen. Nur dadurch konnten wir das Weglauf-
haus und die jahrelange Vorarbert machen und
finanzieren, weil wir in ganz Deutschland Leute
haben, die uns mit kleinen Beträgen unt€rstützt
haben. Ohne diese Unterstützung hätten wir nie
die Kraft gehabt, das Weglauflraus auf die
Beine zu stellen. Es grbt viele, viele Möglich-
keiten.

Teilnehmerln: Wieso braucht man für das

Psychiatrische Testament einen Rechtsanwalt?
Um einen in der Hinterhand zu haben, der das

notfalls durchdrücld? Für ein normales Testa-
ment ist brauche ich ja auch keinen Rechtsan-
wah, sondem vielleicht jemanden, der es offen-
legt...

Referent: Sie brauchen ihn nicht, Sie können
es auch alleine machen, aber mit ihm ist es

leichter durchzusetzen.

Teilnehmerln: Es würde mich interessieren,

wie die Behandlung ohne Neuroleptika aus-
sieht, oder ohne Zwangsmaßnahmen, wie Fixie-
rung. Werur ich in mein Testament hinern-
schreibe, ich mcichte nicht fixrert werden, aber
dann im Endeffekt der Fall eintritt, daß man
selbst- oder fremdgefährdend ist, dann wird das

wieder außer Kraft gesüü?
Referent: Sie kfunen sich gegen die Fixie-

rung nicht durch ein Psychiatrisches Testament
w*ren. Weil Fixierung durch die LandesPsy-
chKGs" jeweils definiert und erlaubt sind. Es

geht immer nur um die Behandlung. Werur Sie

keine Neuroleptika bekommen, sagt der
Psychiater in der Regel, 'sonst haben wir
nichts'. Es ist die Frage, draußen oder drinnen.
Wie die Verrücldheit otrne Psychopharmaka,
diese Zustände durchzulebe,n und zu überleben
sind, darüber sind die Vorstellung€n und die
Erfahrungen ausgesprochen vielfähig. 17 Leute
mit psychiatrischen Diagnosen habm in "Statt
Psychiatrie"'u, ihre Zustände der Verrücktheit
beschrieben und dargestelh, wie sie mit ver-
schiedenen Verfahren und Herangehe,nsweisen

überlebt haben, ohne in die Psychiatrie zu kom-
men. Es gibt einen Artikelr', der

'n) Peter Rippmann: Psychex ein schweizerisches Exper'iment. Versenken! versenk€n! S. 174, in: Kerstin Kempker, Peter

khmann (Hg.): Statt Psychiatrie, Peter Lehmann Antipsychiatrievedag Berlin, 1993.

Adresse: Psychex, Katzenruetistr. 89, CH-8153 Ruemlang

") Cresebe ftir Psychisch Kranke der Bundesländer

'u) Was hilft mir, wenn ich verrtickt werde? S.26-59, in: Kerstin Kempker, Peter khmann (Hg.): Statt Psychiatrie" a.A.o.
ta 

Ochsenknecht, Anna: Die seelische Balance. Pflanzenheilkundliche Untersttitzung bei psychischen Problemen und beim
Entzug von Psychopharmaka. S.82-94, in: Kerstin Kempker, Peter lchmamr (Hg.): Statt Psychiatrie, a.A.o.
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naturheilkundliche Maßnahmen, Teemischun-
gen, und weiß Gd was alles beschreibt, das

man machen kann, um die Psyche zu beeinflus-
sen.

In der Anstalt wird das natürlich noch viel
schwerer, derm werm man da eingesperrt ist und
das Personal möglichenrueise nicht sehr freund-
lich ist. Gerade, we(m man die angebotenen

Maßnahmen nicht haben will, dann müssen die

Freunde kommen und die therapeutischen Ge-

spräche fü,hren, oder irgandwelche Sachen mit-
bringen, weil es in der Anstalt ja keine unge-

fährlichen Psychopharmaka gibt. Es ist sehr

schwer so einem Edremzustand in der Anstalt
zu überstehen. Das ist bekannt.

Ich selbst habe ein Psychiatrisches Testa-

ment. Das Psychiatrische Testame,lrt hat immer
einen allgemeinen Teil, der auch eine Rechtsbe-
lehrung für den Psychiater enthäh und einen

persürlichen Teil. Ich habe es schon oft vorge-

tragen, auch schon im Radio vorgelesa. Dann

sagen alle, 'das will ich auch'. Es steht alles
mögliche drin: Meine Freunde sollen Tag und
Nacht kommen krhmen, ich mochte Schokolade,
ich mochte Wein haben, ich miichte Ausgang
haben, Femsehen, Radio, Bücher, alles was

man im Krankenhaus ja auch hat. Es gibt
keinen Grund, warum man das in der Anstalt
nicht haben soll, de,nn die Anstah ist ja auch

sowas wie ein Krankenhaus. Ich mcrchte schrei-
be,n, ich mrichte Telefon. Es steht auch darin,
'sollte ich mich umbringen wollen, m<ichte ich
unbeding daran gehindert werden, aber auf
keinen Fall mittels Psychopharmaka, sondem,
da sollen meine Freunde kommen', ich mdchte
kulturelle Betätigung haben, Tanz, Sport, Jog-
gen, Gynmastik, Tischtennis, frische Luft,
Sorne, Spazierengehen. Der Aufenthalt im
Freien ist ganz wiclrtig. Sollte ich pldrtzlich
religiöse Anwandlungen bekommem, will ich
auch in die Kirche gehen können, auch außer-
halb des Anstahsgeländes.

Ich weiß, was mir gut tut für den Fall, daß

ich ausrasten sollte, ich habe das da hinein
geschrieben lch habe natürlich keinen

Rechtsanspruch, daß ich in der Anstah Wein
trinken kann, daß meine Freunde übemachteir
können.

kr Berlin gibt es eine Anstah auch mit einer

Station, da kcnrnen die Freunde nachts bleiben.
Wemn mim sowas durchsetzt und möglicher-
weise der anderen Seite ein einsichtsfähiger
Mensch sitzt, dann kann man sich durchaus
eine Verbesserung der Situation erarbeiten.

Teilnehmerln: Sie lesen das so genau vor,
da geht es ja nur um Gmndbedürfrrisse. Die
werden nach bestem Dafürhalten normaler-
weise erfüllt. Aber kann man auch formulieren,
ich m<ichte verstanden werden oder richtig in-
terpretiert werden. Umgekehrt ist ja dieser An-
spruch auch durchgesetzt. Sobald einer
Psychiater ist, oder fuzt, gilt seine Meinung als

bindend, die nimmt jeder an. Nur weil die
Mehrheit glaubt, daß einer doof oder verrückt
ist, hat der keinen Anspruch mehr, daß man ihm
überhaupt zuhört.

Referent: Auf bestimnrte Sachen, wie Ver-
ständnis, Menschlichkeit, Gerechtigkeit usw.
haben Sie nie einen Rechtsanspruch. Das gibrt

es nicht, das ist völlig ausgesctrlossen.

Teilnehmerln: Es gibt einen Rechts-

anspruch im Grundgesetz.

Referent: Im Grundgesetz steht vieles, alle
Me,nsche,n sind gleich... Ganz tolle Sachen, aber

Sie kcinnen es niclrt über den Rechtsweg einkla-
gen

Das ist das Problem mit der Psychiatrie.
Psychiatrie ist eine medizinische Disziplin und

Mediziner sehen in Ihnen einen Körper mit
Stoffivechselstörungen. Sie bekommen eine
Diagnose verpaßt. Man merkt, daß Arzte nicht
Psychologie oder Therapie gelemt haben, auch

werm sie mit solchen Begriffen o,perieren.

Es ist schwierig, ausgerechnet im Me-
dizinerbereich verständnisfähige Menschen zu

finden, da sie Pathologie rmd Anatomie und
ähnliches gelemt haben. Judi Chamberlin ist
eine Psychiatriebetroffene aus den USA, die

sagt, es gibt audr unter Psychiatrisch Ttitigen
einfühlsame und verstiin&risvolle Menschen,

wie es auch im Heuhaufen Nadeln gib,t, aber

wer sucht gerade da nach Nadeln. Wer sucht
gerade in der Anstalt nach verstän&risfühigen
Menschen, die gtbt es dter auswärts.

Vor arrei Jahrem habe ich mit Kerstin Kemp-
kerl 

t 
eine Weilerbildungsveranstahung gemacht

für Psychiater zum Thema Weglauftaus. Die
Psychiater mußtem sich vorstellen, sie kommen

rr; Mitherausgeberin des Buches "Staü Psychiatrie"
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entschieden ist. Es besteht eine Abhängigkeit
von psychiatrisch Tätigen, es gib,t keine Ent-
scheidungsfreiheit. Alles was man maclrt muß
man begrthrden, es grbt kein Recht auf Akten-
einsicht, auf Wahl der Klinik, auf Wahl der
Bezugsperson, die Behandlung besteht haupt-
sächlich aus Neuroleptika, die Auftahmesilua-
tion ist bedrohlich, die Tagesstruktur ist aufge-

zwungen, dre Zett wird destruktiv verbracht,
Bastelstunden sind nervig, die sind abzulehnen.

Unter neuroleptischer Panzerung muß man

Ausdrucksarbeit machen, Zwangskommunika-
tior, Zwangsschlafrrachbam, permanent wird
man überwacht, die Privatsphäre ist reduziert,

überhaupt wird man reduziert auf die Dia-
gnose."

Das war die Beschreibung der Psychiater.
Das haben sie völlig Har beschrieben. Und auf
dre Frage, was sie denn haben wollten, sollten

sie selber verrückt werden, durften sie ein
Konzept für eine ahemative Einrichtung sich
ausdenken; sie schilderten dann so etwas wie
ein Weglauftraus: 'Keine Psychiater, auf kei-
nen Fall Neuroleptika - die würden sie nie
nehmen - sie m«jchten Gespräche, Tee, Beruhi-
gungstee.'

Es waren nattirlich schon netle Leute, da sie

sich überhaupt auf diese Situation eingelassen

haben. Psychiater und Krankenschwestem und
andere Klinikmitarbeiter haben in der Weiter-
bildung exakt die Konzeption des Weglauf-
hauses erarbeitet. Das war eine wichtige Er-
fahrung für sie.

Ich gehöre zu denen, die sagen, gerade auf-
grund der desolaten Situation der
Psychiatriebetroffenen, muß man auch mit der
Gegenseite in der fuistah reden und versuchen

Einfluß zu nehmen. Das war immerhin ein
achtsttindiges Seminar und alle sind dabei-
geblieben und haben sich auf diese Situation
eingelassen, daß sie die Psychiatrie beschrie-
ben haben mit dem was sie daran stören
könnte. Sie sind nicht so dumm, wie sie ausse-
hen und wenn Sie betrachten, was für
Selbstversuche mit Psychopharmaka, mit Neu-
roleptika, mit Antidepressiva, mit Lithium ge-
macht wurden... Es ist ja nicht so, daß die
Leut€ niüt wissen, was sie geben. Sie wissen,
wie schlimm die Psychqharmaka wirken, sie

schreiben, daß Neuroleptika nicht antipsycho-
tisch wirken, sotdem nur dämpfen. Es gibt
soundsoviele Publikationen, daß sie suizidal
wirken, daß die Suizidrate seit Einführung der
Neuroleptika dramatisch angestiegen ist. Es

t6

gibt Zahlen zur Todeshäufigkert allen mögli-
chen Auswirkungen, man welß es ur der An-
stah, so blod sind die Letrte nicht.

Teilnehmerln: Das Weglauftraus ist eine
Stelle für Krisenleute?

Referent: Nein. Ich werde Ihnen kurz dar-
über bericlten.

Es gab Probleme in Berlin das Weglauflraus
durchzusetzen. Wir hatten ein Haus, das stand
leer, aber wir wolhen auf keinen Fall den

Betrieb eröffiren ohne finanzielle Absicherung.
Also die Leute, die dort arbeiten sollen bezahlt
werden. In Holland mache,n die Leute die Ar-
beit im Weglauflraus eher als Hobby oder als
Praktikum im Studium. Wir haben gesagt, 'die
Arbeit mit möglicherweise verrückten Leuten
kann man nicht nebenbei machen, das ist zu
hart, speziell wenn keine Psychopharmaka ge-
nonrmen werden und diese Verrückttreitszu-
stände ausgeleb,t werden'. Wir wollten zuerst
ein Weglauflraus für alle Psychia-
triebetroffenen machen. Es sollte vom Psychia-
triereferat anerkannt und bezuschußt werden.

Weil die Psychratriereferentin eine extreme
Psychiatrie-Befürworterin ist, ist das nicht ge-

lungen. Sie meinte, es sei elitär, in ein Weg-
larrfraus kämen nur bestimrnte Leute, und die
doofen würden alle in der Psychiatrie bleiben.
Wir haben darauflrin entschieden, 'wir machen

ein Weglauftraus für die sozial besonders Be-
nachteiligten, die obdachlosen Psychiatriebe-
troffenen'. Dadurch war dann auch eine andere

Senatsverwaltung für Soziales zuständig.
Darum isi. jüil. die Voraussetzung zur Auf-
nahme in der Regel die Wohnungslosigkeit.
Man kann manchmal aushandeln mit freundli-
chen Bezirksärntem (das ist in Berlin das, was
hier die Kreise sind) eine "drohende" Woh-
nungslosigkeit in Verbindung mit Venücktheit.
Die Regel ist, daß die Leute formal keine
Wohnung haben und wenn sie aus der Psychia-

trie weglaufen, kcinnen sie ins Weglauflraus
kommen. Außer, sie kommen aus der forensi-
schen Psychiatrie. Werur es eine Zwangsun-
terbringung gitt, von der wir Kenntnis haben,

dürfen wir die Leute ebenfrlls nicht aufteh-
men, es soi denn der Psychiater erklärt sich
damit einverstanden. Wir fragen die Leute
nicht, ob sie zwangsuntergebracht sind denn

man muß nicht alle Leut€, die mantriffi, danch
fragen. Aber wenn die Leute es erziihlen, dann

rufen wir die fuistah an oder auch unseren

Anwah. Der versucht dann mit der Anstah
Kortakt aufzunehmen und den Psychiater zu
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bewegen von polizeilichen Maßnahmen der
Rückführung Abstand zu nehmen oder auch die
Erlaubnis zu geben, daß die Unterbringung
ausgesetd wird, die Leute beurlaub,t oder vor-
zeitig entlassen werden. Zwangsunterbringung
soll immernur die la*e Möglichkeit sein, wenn

es keine anderen Maßnahmen mehr gibt und
zumeist erklärt sich dann der Psychiater nach

einiger Zert dq Diskussion bereit. Die Altema-
tive wäre, daß wir die Betroffenen hinausschic-

ke,n, auf die Suaße setzen. Rückführen körmen

und wollen wir sie nicht. Der Psychiater ent-

scheidet in dem Fall: eine sichere Unterkunft bei

uns oder die Leute sitzen auf der Straße. Es gtbt
einige Arzte, die sind dann so clever und sagen:

'dann lieber bei Ihnen'. Es grbt einige llardli-
ner, die sagen: 'solche Leute lieber auf die

Straße, als daß sie bei Ihnen bleiben'. Das ist
dann eine besondere Wertung der Fürsorge-
pflicht.

Teilnehmerln: Wie lange kdnnen die bei
Ihnen bleiben?

Referent: Maximale Zert ix 6 Monate, in
Einzelfüllen kann verlängert werden.

Teilnehmerln: Wieviele Plätzn hat denn das

Weglauftaus?Referent: Das Weglauftraus hat
13Plitz-a, es sind ungefähr l0 feste Mitarbeiter
auf 30-Stunde,n-Stellen und noch einige Ho-
norarkräfte, ehremamtliche, Praktikanten, jetzt
haben wir auch die Möglichkeit Zivis einzustel-
len.

trn der Regel sind es Leute aus Berlin, es

kommen aber auch Leute aus anderen Bundes-
ländern. Es ist dann ein Problem, die Zustän-
digkeit in Berlin ist so geregeh, es geht nach

dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens der
Betroffenen aus Westdeutschland oder aus

Bayern und je nachdem wie die Mitarbeiter der
jeweiligen Stelle für Soziale Wohnhilfe drauf
sind, stimmen sie der Finanzierung nach § 72

BSHG "Hilfe in besonderen Notlage,n" zu oder
nicht. Wesentlich ist, für Leute, die nicht aus

Berlin kommen, sie müssen überzeugend darle-
gen, daß ihr weiterer geplant€r Le-
bensmittelpunkt Berlin sein wird. Sie können

sich hinterher natürlich umentscheide,n, aber
diese Erklärung müssen sie abliefem.

Teilnehmerln: Ist dieses das einzige Weg-
lauftraus?

Referent: Es ist in Der*schland natürlich
das einzige.

Teilnehmerln: Wer ist der Träger?
Referent: Der Träger ist der "Verein zum

Schutz vor psychiatrischer Gewalt", de,n wir
gegrundet haben, ein gemischter Verein aus

P sychiatriebetroffeneNl
Psychiatriebetroffenen.

und Nicht-

Teilnehmerln: Es ist seit langem ein Traum
von mir, daß es sowas in Augsburg gibt und ich
hatte sogar schon ein Raumangebot, jemand der
etwas bauen will. Aber ich sehe bis jeta keine

Möglichkeit, das weiterzuverfolgen. Als ich
hierher gekommen bin, habe ich gedacht, viel-
leicht entsteht hier so eine Gruppe.

Referent: We,nn jemand das Weglauftaus in
Berlin untersttitzen will, ich habe hier diese

Patenbriefe, die k&men Sie geme mitnehmen.

Es gibt auch eine Konzeption des Weglauf-
hauses. Als ich aus Berlin losgefahren bin,
hatte ich einen ganzen Sack voll, aber ich war
gestem in der Anstah Kaufbeuren zur Fortbil-
dung bei Herrr von Cranach und dort haben

mir die Psychiater die Konzeption weggekauft.
Es gtbt ein Buch über die holländischen Weg-
lauftäuser und die Vorgesdriclrte des Berliner
Weglauftauses von Uta Wehde.te Kerstin
Kenrpker hat bei der Jahresversammlung des

Bundesverbandes Psychiatrieerfahrener t 996 in
Kassel einen Vortrag gehalten über die erst€n I
Monate Tätigkeit im Weglauftraus. Diese,n Vor-
trag grbt es als Manuslcipt bei Gabi Schramke

zu bestellen, die macht auch den Rundbrief des

Bundesverbandes'o Wer das haben wilt muß

sich einfach an Mitglieder des Bundesverban-

des wenden oder selber Mitglied werden um an

diese Sache,n heranzukommen. Es ist auch ein

Buch im Entstehen über das Weglauftaus in
Berlin, aber ich denke, daß es 1997 erscheint.

Dort ist der Text 4rm Vortrag ebenfalls abge-

druckt". Es grbt Materialien und wir stelle,n

auch geme unsere Erfahrungen auch Formulie-
rungshilfen, Konzeption und so weiter zur Ver-
füg'mg, vielleicht kann auch mal ein/e

Mitarbeiterln des Weglauflrauses eingeladen

t') Uta Wehde, Das Weglaulhaus - Zufluchtsort ftr Psychiatrie-Betroffene. Erfahnmgen" Konzeptionen, Problerne. Berlin,

Peter trhmann Antipsychiatrieverlag l99l
m) Bundesverband Psychiatrieerfalrer, c/o Dachverband psychosozialer Hilfsvereinigungen Thomas-Marur-Str. 49a, 531 I I
Bonn
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werden. Wir freuen uns natürlich über das
trntoresse.

Teilnehmerln (Frau Kruse): Ich wolhe fra-
gen, ob jemand hier Interesse hat, den Kontakt
mit der Augsburger Psychiatrie-Klinik herzu-
stellen bezüglich der Vereinbarung einer Vor-
ausverfügung. Ist ein/ Psychiatrieerhhrene/r
da, dem es wichtig ist, daß man überhaupt mal
mit den Ar*an darüber redet? Für den Fall
würde ich vorschlagen, Herm Fuchs zu bitten.
Er ist Patientenfürsprecher am BKH und
Vorsitzender des Angehörigenverbandes. Das
ist eine ganz gate Kombination füLr jemand, der
vielleicht Kontakt aufirimnrt zum BKH und
vorschlägt, ob nicht einmal eine Ansprechper-
son komrnt und uns hier erzfüh, was man im
BKH daruber denkt.

Teilnehmerln: Kann man ein Patien-
tentestament nur machen solange man gesund

ist oder auch noch, wenn man schon krank ist,
oder akzeptieren die Arae das dann nicht mehr?

Referent: Wenn man akut ausgerastet ist,
dann ist das natürlich schwierig. Es geht immer
um die Einsichtsfähigkeit. Auch die Diagnose
"Psychose" heißt nicht, daß man nicht zumin-
dest gelegenflich einsichtsfähig ist, und so eine
Verfügung außetzen kann. Aber wenn Sie beim
Unterbringungstermin noch schnell so etwas
machen wollen, dann wird es wahrscheinlich
schwierig sein.

Teilnehmerln (Herr Fuchs): lch wollte zum
Vorschlag von Ihnen etwas sagen, werul es so
läuft, wie bei Rechtssachen, dann bin ich nicht
betroffen Bmug, um sowas mit anzuleiem, aber
wenn Sie so einen Vorschlag haben, fände ich
das ganztoll, wenn Sie mitgingen, weil Sie von
der Institution kommen. Ich bin daran schon
interessiert, weil ich betroffene Fälle in der
Verwandtschaft habe, deren Betreuer ich :nvar
nicht bin, aber es interessiert mich schon sehr.
Was für eine Form soll das dann haben?

Teilnehmerln: Über EREPRO können wir
das Treffen machen, das ist leichter als werm

wir es offiziell im Sozialpsychiatrischen Dienst
machen. Die Bielefelder Vereinbarung wird
auch in dem Bezirksl«ankenhaus Kaufteuren
verwendet.

Referent: Diese Vorausverfügt'ngen sind
mcht nur sinnvoll für LeuG, die wegen irgend-
welchen Psychosen oder ähnlichem in die fui-
stah kommen. Wenn Sie an Altenheime denken,
wo die Leute im steigenden Umfang mrt Psy-
chopharmaka in Wahnsinnsdosierungen oder in
fürclrterlichen Kombinationen behandelt wer-
den, betrift das im Grunde alle Leute, beson-
ders auch die, die Eltem habe,n, die mögli-
cherweise ins Altenheim kommen oder schon

dort sind. In dem Fall ist das dann nictrt einmal
eine Behandftmgsvereinbarung, weil hier geht
es ja niclrt um sog. psychiatrische Krankheite,n,

smdern um ganz normale Ruhigstelh'ng, weil
alG Leute oft eigenwillig sind und ihr Wille
gebrochen werden soll. AIle LBute betrift es,

sich zu schützen, sidr selber, wenn man alt
wird, oder die Eltem.

Teilnehmerln: Daß man keine Schocldhera-
pie bekomrnt, wenn man Kreudeld-Jakob be-
kommt.

Referent: Es grbt ja zw Zeit so Vorstöße
von Psychiatem: Fritz Reimer") aus Weins-
berg, hat in der Mihrchner Illustrierte,n gesagt,

alle Psychiater sollten wieder schocken. Es grbt
von Here Folkerts, einem Psychiater aus MiIr-
ster einen Artikel, in dem viele neorologische
Erkrankung€xl, von Parkinson bis zu Alztreimer
als Indikation für Elektroschock hochgelobt
werden").

Es gtbt in den l**en Jahren diese Be-
wegung, sie kommt aus den USA und da stehen
Psychiater dahinter, die Miteigentürner an den
Fabriken für Elektroschockgeräte sind.

Dann grbt es eine ganze Reihe von Neurolep-
tikaauswirkungen, die Psychiater vor eine
schwierige

z9 Kerstin Kernpker (IIg.): Flucht in die Wirklichkeit. Im Berliner Weglaufiraus, Peter Lehmann Antipsychia triever-
lagBerlin 1998 (i.V.)
zz) Direktor der dortigen Psychiatrischen Klinik
zr)Folkerts, Here: Elekhokrampftherapie bei neurologischen Krankheiten, in: Nervenarzt, Nr. 4, 66. Jg., 1995, 5.241-251.
Ein Artikel des Autqrs, der die Elekhokrampftherapie befriLrwortet, in dsm allerdings von einer Indikation speziell bei
Alzheimet und Parkinson Erkrankungen nicht die Rede ist, erschien auch im Deutschen Ärzteblatt. Dabei bleibt die
Information tiber Erfolgsnachweise unklm. Folkerts, Here, Elekrolrampftrerapie. "schocktherapie" oder ein differenziertes
Behandlungsverfahrur? trn: Deutsches Arzteblatt, 92, Heft 6, 10. Febr. 1995, 5.26.
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Situation stellen, so daß sie sagen, ‘es hilft nichts 
mehr, wir können jetzt nur noch mit dem Elek-
troschock dazwischen fahren, wir wissen nicht 
mehr weiter’. Es ist jedenfalls kein Zufall, daß 
Elektroschocks wieder verstärkt in Mode kom-
men. 
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Der Beipackzettel

Hoffirng und Frust, Enttäuschun-
gen und Überraschungen - das kenn-
zeichnet psychiatnschen Alltag wie
auch den der Redaktion unseres Blat-
tes (davon später mehr). Etrvas Hoff-
nung. aber viel Frust ist jedenfalls

das Fazit vieler. die sich mit dem
Thema'Behandlungsvereinbarung'
in Theorie und Praxis beschäftigen.
Peter Lehmann aus Berlin u'ird sich
in einem Artikel ausführlich ausein-
andersetzen. (Dazu gleich einen
brandaktuellen Hinrveis auf eine
Veröffentlichung: Angela DieE et al.
(Hg. ) Behandlungsvereinbarungen.
Vertrauensbildende Maßnahmen in
der Akutpsychiatrie. PsychiatrieVer-
lag 1998, 240 S. 26.80 DM). Als
weitere Schwerpunkte setzen l.vir uns

dann mit der Frage von ethischen
Richtlinien auseinander, und ltefern
außerdem einen Artikel zum Thema
Spät$skinesien, der gut zur derzeil
laufenden Diskussion paßt (s. HILFE
Mai/Juni 1997).

Neben der üblichen Vorschau auf
den Inhalt des Blattes bieten wir
jedoch diesesmal - wenn auch eher

unfreiwillig - einen Einblick in das

Innenleben der Redaktion. Zu unse-

rem großen Bedauern hat sich näm-
lich unser 'Chef vom Dienst', Rai-
mund 'Mondo' Mailänder still.
heimtich und leise aus unserer Re-

daktion verabschiedet. Er tat dies

ebenso, wie er bei uns arbeitete -

immer gerne ein wenig im Hinter-
grun( aber loyal, zuverlässig. Er
sparte nicht mit Kritih wo sie ihm
angebracht schien, wies den anderen
jedoch oft auch einen Weg zum
Kompromiß, rvenn die Meinungen
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